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Aussteller

USt-Id-Nr.

Straße / Postfach

PLZ / Ort / Land 

Halle / Stand-Nr. Freigelände / Block

Ansprechpartner

E-Mail

Telefon mit Vor-/ Durchwahl

 Stand: Juni 2024

USt-Id-Nr. EU Staaten

Audio / Video / PC / Licht
btl next GmbH

Wir bestellen zu den genannten Mietbedingungen (bitte beachten Sie, dass Ihre Unterschrift auf Seite 4 erforderlich ist):  
Alle Preise enthalten die Kosten für Anmietung, Installation, Anlieferung und Abholung. Eventuell benötigte Hilfsmittel wie Hebebühnen o.a. sind nicht im Preis 
enthalten. Alle Preise in EUR zzgl. MwSt.

	■ Displays / Monitore
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

01 27″ LCD Display, Full HD 1920 x 1080, integrierte Lautsprecher, 
inklusive Tischfuß

  
100,00

  
125,00

  
135,00

  
150,00

  
170,00

  
175,00

  
180,00

02 32″ LCD / LED Display, Full HD 1920 x 1080, integrierte Laut- 
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung1)

  
170,00

  
230,00

  
260,00

  
280,00

  
290,00

  
295,00

  
305,00

03 43″ LCD / LED Display, Full HD 1920 x 1080, integrierte Laut
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung

  
235,00

  
285,00

  
330,00

  
350,00

  
370,00

  
380,00

  
390,00

04 48″ LCD / LED Display, Full HD 1920 x 1080, integrierte Laut-
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung

  
310,00

  
360,00

  
400,00

  
430,00

  
450,00

  
460,00

  
470,00

05 55″ LCD / LED Display, UHD / 4K 3840 x 2160, integrierte Laut- 
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung1)

  
400,00

  
450,00

  
505,00

  
540,00

  
560,00

  
580,00

  
600,00

06 65″ LCD / LED Display, UHD/ 4K 3840 x 2160, integrierte Laut- 
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung

  
500,00

  
630,00

  
735,00

  
740,00

  
770,00

  
800,00

  
840,00

07 75″ LCD / LED Display, UHD/ 4K 3840 x 2160, integrierte Laut- 
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung1)

  
650,00

  
810,00

  
900,00

  
1.000,00

  
1.030,00

  
1.060,00

  
1.090,00

08 85″ LCD / LED Display, UHD/ 4K 3840 x 2160, integrierte Laut-
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung1)

  
890,00

  
1.150,00

  
1.350,00

  
1.510,00

  
1.600,00

  
1.690,00

  
1.770,00

09 98″ LCD / LED Display, UHD/ 4K 3840 x 2160, integrierte Laut-
sprecher, USBport Mediaplayer (JPG, PNG, MP4, MOV, WMV), 
inklusive Wandhalterung1)

  
1.400,00

  
1.700,00

  
2.000,00

  
2.300,00

  
2.450,00

  
2.500,00

  
2.630,00

10 Design-Standfußsystem für Displays 32″–75″  
Nur in Verbindung mit der Bestellung eines Monitors

  
65,00

  
130,00

  
150,00

  
165,00

  
175,00

  
185,00

  
190,00

11 Design-Standfußsystem für Displays 85″–98″ 
Nur in Verbindung mit der Bestellung eines Monitors

  
200,00

  
290,00

  
390,00

  
410,00

  
420,00

  
440,00

  
460,00

12 Content-Vorabtest für integrierte USB-Medienplayer  
Display wird bereits mit Ihrem persönlichen, getesteten Content 
ausgeliefert.

75,00

1) Bitte denken Sie an mögliches Zubehör: Designstandfuß

Ansprechpartner und Rechnungsstellung:
btl next GmbH
Dirnismaning 26  85748 Garching bei München  Deutschland
Tel. +49 89 354760-10  Fax +49 89 354760-29
messeteam-muenchen@btl-x.de  www.btl-x.de
Messebüro: Tel. +49 89 949-24910
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Audio / Video / PC / Licht
btl next GmbH

 Stand: Juni 2024

	■ Touchdisplays
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

13 27″ LCD Multitouch-Display, Full HD 1920 x 1080, integrierte 
Lautsprecher, inklusive Tischfuß

  
210,00

  
250,00

  
270,00

  
290,00

  
300,00

  
310,00

  
315,00

14 32″ LCD Multitouch-Display, Full HD 1920 x 1080, integrierte 
Lautsprecher, USBport Mediaplayer, inklusive Wandhalterung. 
Touchfunktion nur über externen PC.

  
290,00

  
340,00

  
450,00

  
505,00

  
530,00

  
555,00

  
580,00

15 43″ LCD Multitouch-Display, Full HD 1920 x 1080, integrierte 
Lautsprecher, USBport Mediaplayer, inklusive Wandhalterung. 
Touchfunktion nur über externen PC.

  
400,00

  
470,00

  
540,00

  
570,00

  
600,00

  
620,00

  
640,00

16 55″ LCD Multitouch-Display, UHD / 4K 3840 x 2160, integrierte 
Lautsprecher, USBport Mediaplayer, inklusive Wandhalterung. 
Touchfunktion nur über externen PC.

580,00 670,00 760,00 850,00 920,00 950,00 990,00

17 43″ Design-Touchstele, 9:16 Seitenverhältnis, Full HD  
1080 x 1920, Hochkant Touch Display. 690,00 890,00 995,00 1.150,00 1.190,00 1.220,00 1.290,00

18 Design-Standfußsystem für Touch-Displays 32″–55″ inkl.  
Bodenbox zur Integrierung PC / Notebook. Nur in Verbindung mit 
der Bestellung eines Touchdisplays.

95,00 160,00 180,00 200,00 215,00 230,00 245,00

19 Design-Konsolenstandfuß für Touch-Displays bis 55". Höhe ca. 
75 cm Unterkante Bildschirm, Neigung ca. 32°. Inklusive Mini-PC 
im Holm verbaut. WLAN / LAN-fähig. Nur in Verbindung mit der 
Bestellung eines Touchdisplays.

230,00 230,00 260,00 290,00 315,00 330,00 345,00

20 Touchdisplays weitere Größen Auf Anfrage

	■ LED-Wände
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

21 LED Videowand, bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die ungefähre 
Größe an, ob Nutzung Indoor oder Outdoor und legen Sie, wenn 
möglich, Ihrer Anfrage eine Standzeichnung bei.

Auf Anfrage

22 Wandaufbaufähige LED Videowand, mit einfacher Montage 
auf planer Wandfläche, nur 43 mm tief. Bitte geben Sie bei Ihrer 
Anfrage die ungefähre Größe an und legen Sie Ihrer Anfrage eine 
Standzeichnung bei.

Auf Anfrage

	■ Zuspieler / Notebooks / Apple-Geräte
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

23 MiniPC / Mediaplayer – WIN10, 
Intel Core (8 GB RAM / 128 GB SSD, WIFI)

  
130,00

  
150,00

  
200,00

  
220,00

  
230,00

  
240,00

  
250,00

24 Notebook, aktuelles Modell, z. B. Intel Core i7, 15″, 16 GB RAM, 
1920 x 1080, inkl. Windows Betriebssystem und Microsoft Office 
und Kensington-Schloss

  
145,00

  
200,00

  
220,00

  
230,00

  
245,00

  
255,00

  
265,00

25 Apple MacBook Pro 15″, z. B. Ci7 / 4 x 2,2 GHz / 16 GB RAM /  
15,4″ Retina Widescreen / Intel Iris Pro / 2880 x 1800 / minimum 
256 GB SSD / HDMI / USB 3.0 / BT / QWERTZ / Touchpad /  
HD-Kamera / MacOSx

  
280,00

  
330,00

  
360,00

  
390,00

  
415,00

  
440,00

  
460,00

26 Zusatz Apple: Installation Mac Office pro Rechner 40,00
27 Zusatz Apple: Installation Windows und Microsoft Office pro Rechner 55,00
28 Apple iPad 9,7″, Tablet / 32 GB / WiFi / iPad-Case / Netzteil /  

Datenkabel / iOSx
  

80,00
  

110,00
  

115,00
  

125,00
  

135,00
  

140,00
  

150,00
29 Apple iPad Pro 12,9″ Retina, Tablet / 128 GB / WiFi / Netzteil /  

Datenkabel / iOSx
  

130,00
  

180,00
  

200,00
  

230,00
  

240,00
  

250,00
  

260,00
30 iPad Bodenstandfuß, Winkeleinstellung von 0°–88°, 360°  

drehbar in 90° Schritten, Diebstahlsicherung, USB-Anschluss
kabel, Aluminium, Stahlblech, silber / anthrazit. 
Nur in Verbindung mit der Bestellung eines iPads.

  
80,00

  
90,00

  
110,00

  
120,00

  
125,00

  
130,00

  
135,00
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Audio / Video / PC / Licht
btl next GmbH

 Stand: Juni 2024

	■ Projektoren und Leinwände
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

31 4.800 ANSI Lumen Video / Daten, 1920 x 1200, 
inklusive Standardoptik

  
280,00

  
340,00

  
360,00

  
380,00

  
410,00

  
430,00

  
460,00

32 8.000 ANSI Lumen Video / Daten, 1920 x 1200, inklusive Wech-
seloptik. Zur Auswahl der passenden Optik teilen Sie uns bitte 
die Projektionsdistanz und Projektionsgröße mit. Oder lassen Sie 
sich von uns beraten.

  
650,00

  
730,00

  
880,00

  
990,00

  
1.050,00

  
1.100,00

  
1.150,00

33 Weitere Projektoren 10.000, 20.000 ANSI... auf Anfrage
34 Leinwände, z.B. 238 x 143 cm (16:9).  

Andere Größen und Formate auf Anfrage.
  

210,00
  

250,00
  

280,00
  

300,00
  

315,00
  

370,00
  

390,00
35 Leinwände, 16:9 Full-White (ohne sichtbarem Rand),  

z.B. 200 x 113 cm. Andere Größen auf Anfrage.
  

430,00
  

550,00
  

630,00
  

680,00
  

730,00
  

750,00
  

780,00

	■ Dolmetschertechnik / Personenführungsanlagen  
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

36 Dolmetschertechnik für Simultanübersetzung,
inklusive Dolmetscherkabine auf Anfrage

37 Personenführungsanlage bestehend aus 1 x Handsender,  
20 x Empfänger. Lieferung inkl. Ladekoffer.

  
295,00

  
385,00

  
430,00

  
480,00

  
550,00

  
580,00

  
600,00

	■ Tontechnik / Standpartybeschallung 
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

38 Aktiv-Beschallung, Design-Lautsprecher bis 30 m2 
Aktivlautsprecher, 1 Drahtgebundenes-Handmikrofon

  
370,00

  
420,00

  
470,00

  
510,00

  
540,00

  
550,00

  
560,00

39 Aktiv-Beschallung mit Akkumodus, Lautsprecher klassisch 
auf Stativ, 1 Drahtgebundenes-Handmikrofon, Bluetooth,  
Nutzungsdauer im Akkumodus: ca. 5 Stunden.

  
225,00

  
225,00

  
235,00

  
260,00

  
290,00

  
310,00

  
320,00

40 LIVE-Beschallung bis 40 m2, SET inkl. 2 Lautsprecher auf  
Stativ, Verstärker, Funkmikrofon (wahlweise Hand- oder Ansteck-
mikrofon), Tonregiepult. Lautsprecher in Traverse auf Anfrage.

  
380,00

  
400,00

  
450,00

  
480,00

  
520,00

  
550,00

  
570,00

41 LIVE-Beschallung bis 60 m2, SET inkl. 4 Lautsprechern auf 
Stativ, Verstärker, Funkmikrofon (wahlweise Hand- oder Ansteck-
mikrofon), Tonregiepult. Lautsprecher in Traverse auf Anfrage.

  
450,00

  
480,00

  
540,00

  
570,00

  
600,00

  
630,00

  
660,00

42 Zusatz für Beschallungsanlage: Funkmikrofon (wahlweise 
Hand- oder Ansteckmikrofon)

  
100,00

  
120,00

  
130,00

  
140,00

  
150,00

  
160,00

  
170,00

43 Beschallungsset Standparty, 2 Hochleistungs-Lautsprecher auf 
Bassmodulen, Mischpult mit DJ-Eingang und Kabelmikrofon

  
900,00

  
1.100,00

  
1.200,00

  
1.300,00

  
1.400,00

  
1.450,00

  
1.500,00

	■ Lichttechnik / Standpartybühne
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

44 Akku LED-Scheinwerfer (Bodenstativ) im Set 8 Stück, Betriebs-
dauer ca. 8 Stunden (ideal für Ambientebeleuchtung bei Kurz
events, Abendveranstaltungen etc.)

  
340,00

  
435,00

  
560,00

  
580,00

  
600,00

  
620,00

  
640,00

45 Leuchtenstativset Messestand, 4 effektive Spot / Flood-Schein-
werfer auf 2 Designstativen zur Ausleuchtung eines kleinen  
Messestands. Inkl. Verkabelung, Auf- und Abbau.

  
520,00

  
600,00

  
660,00

  
720,00

  
750,00

  
780,00

  
800,00

46 Effekt- und kopfbewegte Scheinwerfer, LED Scheinwerfer, 
Moving Heads-LED-Scheinwerfer. Gerne erstellen wir Ihnen ein 
Angebot.

auf Anfrage

47 (Standparty) Bühnenset mit Beleuchtung, inkl. Bühne 3 x 2 m, 
4 Leuchtenstative mit Hochleistungsscheinwerfer, 8er-Set Akku-
Farb-LED´s. Inkl. Verkabelung, Auf- und Abbau

  
1.300,00

  
1.600,00

  
1.900,00

  
2.100,00

  
2.300,00

  
2.450,00

  
2.600,00
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Audio / Video / PC / Licht
btl next GmbH

 Stand: Juni 2024

	■ Rigging und Zubehör
Menge Pos.-Nr. Beschreibung 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage

48 Traversen, 3-Punkt / 4-Punkt, wahlweise Schwarz oder Silber auf Anfrage
49 Motoren, Hand- oder Elektrobetrieb, inkl. Zubehör auf Anfrage

	■ BTL next GmbH, Niederlassung München
Beratung – Planung – Organisation – Operating
Ausführung aller Mediendienstleistungen

Tel. 	 +49 89 354760-10	 E-Mail	 messeteam-muenchen@btl-x.de
Fax	 +49 89 354760-29	 www.btl-x.de

Auf den vorangegangenen Seiten bieten wir Ihnen Ausschnitte aus unserem Pro-
gramm. Bitte rufen Sie an oder faxen Sie uns diese Seite.

Wir beraten Sie gerne bei der Planung und bieten Ihnen kompletten Service vor, 
während und nach der Messe! 

Bei kurzfristigen Bestellungen eine Woche vor Messebeginn behalten wir uns ei-
nen Preisaufschlag vor. Angebot freibleibend solange der Vorrat reicht, gültig nur für 
Messen der Messe München GmbH auf dem Messegelände der Messe München. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Sie erhalten nach Eingang Ihrer Bestellung unsere schriftliche Auftragsbestätigung. 
Bitte achten Sie darauf, auf Seite 1 Ihre Umsatzsteuer-ID-Nummer anzugeben.

Der Vertrag kommt direkt zwischen dem Aussteller und der Vertragsfirma der Messe 
München GmbH zustande.

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen der btl next GmbH.

  �Ja, ich bestelle die angegebenen Produkte für den auf Seite 1 genannten  
Aussteller 

gewünschter Aufbautag mit Angabe des Zeitraums vormittags oder nachmittags

Ansprechpartner für Anlieferung / Aufbau vor Ort mit Mobilfunknummer 
 

  Ich bitte um Rückruf unter folgender Telefonnummer	  

Telefonnummer

Ort / Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift des Ausstellers
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Audio / Video / PC / Licht
btl next GmbH

 Stand: Juni 2024

	■ Allgemeine Mietbedingungen der btl next GmbH
Amtsgericht Düsseldorf – HRB 90111 
Geschäftsführer: Michael Terwint

1.	 Geltungsbereich, Allgemeines
a)	 Die folgenden Allgemeinen Mietbedingungen (AMB) sind Bestandteil sämt

licher unserer Mietangebote und Mietverträge und finden auch für alle künf
tigen Mietverträge mit uns Anwendung. Soweit im Zusammenhang mit einem 
Mietvertrag und seiner Durchführung Lieferungen und Leistungen (z.B. Pro-
gramm- und Medienzusammenstellungen, Planungs-, Konstruktions-, Mon-
tagearbeiten) erbracht werden, gelten hierfür zusätzlich unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB).

b)	 Entgegenstehende oder von unseren AMB abweichende allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Mieters erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stim-
men ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Unsere AMB gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender, von unseren AMB abweichender 
allgemeiner Geschäftsbedingungen des Mieters die Mietsache vorbehaltlos 
überlassen. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Mieter zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in dem Individualver-
trag einschließlich dieser AMB und, im Falle der Ziffer 1. a) Satz 2, der AGB 
schriftlich niedergelegt.

c)	 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbind-
lich bezeichnet werden. Der Mietvertrag kommt erst durch unsere schriftliche 
Auftragsbestätigung oder durch Überlassung des Mietgegenstandes zustande.

d)	 Der Mieter ist Verbraucher, soweit der Zweck der Überlassung nicht über-
wiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juri-
stische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss 
des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder AMB Stand 10.11.2020 
Seite 2 von 11 selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Mieter im Sinne 
dieser AMB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

2.	 Mietgegenstand  
	 Gegenstand des Mietvertrages sind die in unserer Auftragsbestätigung aufge-

führten Einzelgeräte samt Zubehör. Wir behalten uns das Recht vor, die dort 
genannten Geräte durch qualitativ gleichwertige andere Geräte zu ersetzen.

3.	 Mietzeit, Miete, Termine, höhere Gewalt  
a)	 Die Mietzeit beginnt bzw. endet zu den jeweils in dem Mietvertrag angege-

benen Zeitpunkten, spätestens jedoch mit der Überlassung bzw. frühestens 
mit der Rückgabe der Mietgegenstände.

b)	 Die zu zahlende Miete ist im Mietvertrag angegeben. Sollte ein Mietbetrag 
für einzelne überlassene Mietgegenstände darin nicht enthalten sein, so gilt 
eine angemessene Miete hierfür als vereinbart.

c)	 Geraten wir mit der rechtzeitigen Überlassung des vermieteten Gerätes in 
Verzug, hat uns der Mieter eine angemessene Nachfrist zu setzen.

d)	 Kommt der Mieter in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so hat er für die Dauer des Annahmeverzugs oder der 
durch die Verletzung der Mitwirkungspflichten eingetretenen Verzögerung, 
die vereinbarte Miete voll zu entrichten. Darüber hinaus sind wir berechtigt, 
den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen ersetzt zu verlangen.

e)	 Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- und Energiemangel, Betriebs- und Ver-
kehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand – auch, soweit sie die Durch-
führung des betroffenen Geschäfts auf absehbare Zeit unwirtschaftlich 
machen – sowie alle Fälle höherer Gewalt, auch bei unseren Lieferanten, 
befreien uns für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkung von 
der Verpflichtung aus dem Mietvertrag. Solche Ereignisse berechtigen uns, 
von dem AMB Stand 10.11.2020 Seite 3 von 11 Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten, ohne dass der Mieter ein Recht auf Schadensersatz hat.

4.	 Verpackung, Versand, Gefahrtragung
a)	 Die Versendung des Mietgegenstandes erfolgt nur in Standard-Verpackun-

gen. Wird die Mietsache auf Verlangen des Unternehmers an einen anderen 
Ort als den Erfüllungsort versandt, so geht die Gefahr mit Übergabe der 
Mietsache an das Transportunternehmen oder beim Verladen auf eigene 
Fahrzeuge zum Zwecke des Transports an den Unternehmer auf den Un-
ternehmer über. Der Versandweg und die Transportmittel werden von uns 
bestimmt, soweit nichts anderes vereinbart ist. Dies gilt auch bei Wahl des 
Transportmittels und des Transportunternehmens durch uns sowie auch 
dann, wenn wir ausnahmsweise die Transportkosten tragen. Sollte sich der 
Versand aus Gründen, die der Mieter zu vertreten hat, verzögern, geht die 

Gefahr mit dem Tage des Zugangs der Anzeige der Versandbereitschaft auf 
den Mieter über.

b)	 Transportschäden hat der Mieter unverzüglich nach Entdeckung unmittelbar 
gegenüber dem Transportunternehmen innerhalb der dafür vorgeschriebe-
nen besonderen Fristen geltend zu machen sowie uns anzuzeigen. Eine Ein-
schränkung der Mängelrechte des Verbrauchers ist mit dieser Bestimmung 
nicht verbunden.

5.	 Zahlung der Miete
a)	 Falls die Miete nach dem Mietvertrag in einer einzigen Zahlung zu entrich-

ten ist, ist diese sofort nach Ende der vereinbarten Mietzeit fällig und der in 
Rechnung gestellte Betrag innerhalb von 30 Tagen für den Unternehmer ab 
Ende der Mietzeit und für Verbraucher ab Zugang unserer Rechnung ohne 
Abzug zahlbar. Wir behalten uns vor, die vereinbarte Miete ganz oder teil-
weise im Voraus zu verlangen. Soweit der Mietzins nach Monaten berechnet 
wird, ist er monatlich im Voraus zu entrichten.

b)	 Zur Entgegennahme von Schecks oder Wechseln sind wir nicht verpflichtet. 
Die Annahme von Schecks oder Wechseln erfolgt lediglich erfüllungshalber.

c)	 Kommt der Kunde mit einer ihm obliegenden Zahlung in Verzug, sind  
wir ungeachtet der Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens  
berechtigt, bei Geschäften mit Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von  
fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz und bei Geschäften 
mit Unternehmern in Höhe von neun Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz zu berechnen. Gegenüber Unternehmern haben wir bei Ver-
zug mit einer Entgeltforderung außerdem einen gesetzlichen Anspruch auf 
Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro.

d)	 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, soweit der Kun-
de nicht mit einer durch uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Forderung oder mit einer Gegenforderung aus demselben Vertragsverhältnis 
aufrechnet. Bei Geschäften mit Unternehmern ist die Geltendmachung von  
Zurückbehaltungsrechten uns gegenüber ausgeschlossen. Der Verbraucher 
kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch 
auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

e)	 Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Mieters, insbesondere bei Zah-
lungsrückstand, können wir vorbehaltlich weiterer Ansprüche Sicherheiten 
verlangen sowie eingeräumte Zahlungsziele widerrufen.

f)	 Wir behalten uns das Recht der Abtretung sowie der Beauftragung Dritter 
mit der Einziehung unserer gegen den Kunden erworbenen Mietforderun-
gen vor. Der Kunde hat den Zahlungsanweisungen Dritter, denen wir unsere 
Mietforderungen abgetreten haben oder die sie für uns einziehen, nachzu-
kommen. Etwaige Einwendungen oder Einreden des Kunden bleiben hiervon 
unberührt.

g)	 Zahlungen mit befreiender Wirkung können nur an die PMF Factoring GmbH 
geleistet werden, an die wir unsere Ansprüche aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Kunden im Rahmen eines Factoringvertrages abgetreten haben. 
Ausgenommen hiervon sind Vorkasse-, Vorauszahlungs- und Anzahlungs-
beträge, die der Kunde stets an uns mit befreiender Wirkung leisten kann und 
zu leisten hat.

6.	 Gewährleistung, Schadenersatz, Haftungsbegrenzung
a)	 Bei berechtigten Beanstandungen wegen Mängeln der Mietsache werden 

wir nach unserer Wahl den Mangel beheben, die mangelhafte Mietsache 
durch eine mangelfreie ersetzen oder den Mieter aus dem Vertrag entlas-
sen. Haben wir uns dafür entschieden, den Mangel zu beseitigen oder die 
mangelhafte Mietsache durch eine mangelfreie zu ersetzen, und steht fest, 
dass beides endgültig fehlgeschlagen ist, ist der Mieter berechtigt, den Miet-
vertrag außerordentlich zu kündigen.

b)	 Wird die Mietsache auf Verlangen des Mieters untersucht und zeigt sich hier-
bei ein Mangel der Mietsache nicht, so hat der Mieter die uns hierdurch sowie 
durch etwaige Arbeiten an der Mietsache entstandenen Aufwendungen zu 
ersetzen.

c)	 Hat der Mieter die Mietsache bearbeitet oder Veränderungen an derselben 
vorgenommen, ist eine Gewährleistung wegen Mängeln an der Mietsache 
ausgeschlossen.

d)	 Soweit vertraglich nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt für unsere Haftung 
Folgendes:

–	 Unsere vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und 
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grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung 
einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) handelt. Bei leicht fahr-
lässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung auf den 
vertragstypischen und bei Vertragsschluss vorhersehbaren, unmittelbaren 
Schaden beschränkt.

–	 Der Begriff der vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) wird dabei ver-
standen als Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertrauen darf.

–	 Für Unternehmer beginnt die Verjährung der Schadensersatzansprüche un-
abhängig von der Kenntnis mit dem Ende des Monats, in den der Schlusstag 
der Auftragsbeziehung fällt, soweit es sich nicht um vorsätzlich verursachte 
Schäden handelt.

–	 Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt gleichermaßen für die Haftung der 
gesetzlichen Vertreter oder etwaiger Erfüllungsgehilfen.

–	 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, die vorvertragliche Haftung, 
die Haftung für etwaige Garantieerklärungen oder Arglist sowie die Haftung 
für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben 
hiervon unberührt.

e)	 Schadensersatzansprüche des Mieters wegen Verzuges oder Unmöglichkeit 
sind, außer im Falle des groben Verschuldens oder Vorsatzes, der Höhe 
nach auf die vereinbarte Miete des verzögerten oder ausgebliebenen Teils 
des Mietgegenstandes beschränkt.

7.	 Gebrauch und Unterhaltung des Mietgegenstandes
a)	 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand in sorgfältiger Art und Weise 

zu gebrauchen, insbesondere die überlassenen Gebrauchsanweisungen zu 
beachten und Wartungs- und Pflegeempfehlungen sorgfältig zu befolgen. 
Der Mieter hat für eine branchenübliche Versicherung in Höhe des Neuwerts 
des Mietgegenstands zu sorgen.

b)	 Die an dem Mietgegenstand angebrachten Seriennummern, Herstellerschil-
der oder andere Erkennungszeichen dürfen nicht entfernt, verdeckt oder in 
irgendeiner Weise entstellt werden.

c)	 Zur Vornahme von Veränderungen, Einbauten, Anbauten und Ähnlichem 
am Mietgegenstand ist der Mieter nur mit unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung berechtigt. Der Mieter ist auf unser Verlangen verpflichtet, bei 
Beendigung des Mietvertrages den früheren Zustand des Mietgegenstandes 
auf eigene Kosten wiederherzustellen. Machen wir bei Beendigung des Ver-
trages von diesem Recht keinen Gebrauch und gibt der Mieter die Mietsache 
in dem von ihm hergestellten Zustand zurück, so kann der Mieter Ersatz 
der ihm für Veränderung, Einbau, Ausbau und Ähnlichem an der Mietsache 
entstandenen Aufwendungen nicht verlangen.

d)	 Der Mieter ist uns für alle Schäden verantwortlich, die aus dem nicht ver-
tragsgemäßen Gebrauch der Mietsache entstehen.

8.	 Untergang des Mietgegenstandes
a)	 Während der Dauer des Mietvertrages trägt der Mieter die Gefahr des zufäl-

ligen Untergangs, der zufälligen Verschlechterung sowie des Verlustes des 
Mietgegenstandes. Derartige Ereignisse entbinden den Mieter nicht von der 
Einhaltung der im Mietvertrag übernommenen Verpflichtungen, insbesonde-
re zur Zahlung der Miete. Der Mieter ist verpflichtet, uns unverzüglich schrift-
lich von dem Eintritt derartiger Ereignisse zu informieren.

b)	 Ist der Untergang, der Verlust oder die Verschlechterung des Mietgegen-
standes vom Mieter zu vertreten, so ist der Mieter verpflichtet, nach unserer 
Wahl den Mietgegenstand wieder in einen vertragsgemäßen Zustand zu 
versetzen oder den Mietgegenstand durch einen anderen gleichwertigen zu 
ersetzen und an uns zu übereignen oder uns den Wert des untergegangenen 
Mietgegenstandes bzw. den Wertverlust des verschlechterten Mietgegen-
standes zu ersetzen. Machen wir von der Wahl des Wertersatzes Gebrauch, 
werden wir nach Möglichkeit dem Mieter einen gleichwertigen Mietgegen-
stand zur Fortsetzung des Mietverhältnisses überlassen.

c)	 Der Mieter tritt bereits jetzt künftige Ansprüche auf Versicherungsleistungen, 
die ihm aus abgeschlossenen Versicherungen in dem Falle zustehen, dass 
der Mietgegenstand aus vom Mieter zu vertretenden Gründen untergeht 
oder sich verschlechtert, an uns ab.

9. Rechte Dritter, Informationspflichten
a)	 Der Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand von sämtlichen, evtl. von Drit-

ten in Bezug auf den Mietgegenstand geltend gemachten Rechten freizuhal-
ten. Werden derartige Rechte geltend gemacht, hat der Mieter uns hiervon 
unverzüglich zu unterrichten. Er wird uns insbesondere unverzüglich telefo-
nisch jede angedrohte oder bereits durchgeführte Pfändung, Beschlagnah-
me oder sonstige Einwirkung Dritter auf die Geräte (z.B. im Rahmen einer 

Zwangsvollstreckung) unterrichten und uns dies innerhalb von 24 Stunden 
schriftlich oder fernschriftlich bestätigen. Der Mieter hat gegenüber Dritten 
unsere Eigentumsrechte deutlich kenntlich zu machen und im Bedarfsfalle 
Dritte hierauf besonders hinzuweisen.

b)	 Sämtliche uns entstehenden Kosten der Rechtsverfolgung zur Abwehr der 
Geltendmachung von Rechten Dritter trägt der Mieter.

10.	Rückgabe des Mietgegenstandes
a)	 Nach Beendigung der Mietzeit hat der Mieter den Mietgegenstand vollstän-

dig samt Zubehör und unbeschädigt auf seine Kosten und Gefahr unverzüg-
lich in vertragsgemäßer Weise an uns zurückzugeben.

b)	 Wird uns der Mietgegenstand vom Mieter durch verspätete Rückgabe vor-
enthalten, so hat der Mieter, unbeschadet der weiteren Verpflichtung zum 
Schadensersatz, zumindest die vereinbarte Miete tagesanteilig bis zur Rück-
gabe der Mietsache fortlaufend zu entrichten.

c)	 Wird der Mietgegenstand in verschlechtertem Zustand zurückgegeben, so 
hat der Mieter den uns daraus entstehenden Schaden zu ersetzen, insbe-
sondere für die Dauer einer evtl. Instandsetzung einen Betrag in Höhe der 
vereinbarte Miete tagesanteilig zu entrichten. Dem Verbraucher wird aus-
drücklich gestattet nachzuweisen, dass ein Mietausfallschaden überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die für die Dauer der In-
standsetzung zu erhebende Pauschale.

11.	Rücktritt des Mieters
	 Tritt der Mieter aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, vom Vertrag 

zurück, werden dem Mieter 30 % des Auftragswerts als pauschaler Schadens-
ersatz berechnet. Erfolgt der Rücktritt weniger als vier Wochen vor dem ver-
traglichen Laufzeitbeginn, so werden 45 %, bei weniger als zwei Wochen 60 % 
und bei weniger als einer Woche 75 % des Auftragswerts zur Zahlung an uns 
fällig. Tritt der Mieter während der vertraglich vereinbarten Mietzeit zurück, so 
ist jeder in Anspruch genommene Miettag voll und jeder nicht mehr in Anspruch 
genommene Miettag mit 90 % des tagesanteiligen Auftragswerts zu vergüten. 
Der Tag des Zugangs der Rücktrittserklärung beim Vermieter zählt als voller 
Miettag. Dem Verbraucher wird ausdrücklich gestattet nachzuweisen, dass ein 
Mietausfallschaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als 
die entsprechende vorgenannte Pauschale.

12.	Datenschutz gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
a)	 Allgemeines
	 Von uns im Rahmen des Vertragsschlusses und der Vertragsabwicklung 

erhobene und verarbeitete personenbezogene Daten dienen ausschließ-
lich der Vertragsbegründung, inhaltlichen Ausgestaltung, Durchführung 
oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO). Sie 
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Zur Abwicklung von 
Zahlungen werden die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der 
Zahlung beauftragte Kreditinstitut und den beauftragten Factoringdienstlei-
ster, bei Erbringung von Transportleistungen an das beauftragte Transport-
unternehmen weitergegeben. Eine Verwendung personenbezogener Daten 
erfolgt somit nur im notwendigen Umfang oder sofern wir gesetzlich oder 
per Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder, wenn nötig, um eine 
missbräuchliche Verwendung unserer IT-Infrastruktur zu unterbinden.

b)	 Speicherung
	 Wir speichern die personenbezogenen Daten des Mieters nach der Beendi-

gung des Zwecks, für welchen die Daten erhoben wurden, nur solange, wie 
dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere steuerrechtlichen) Vorschrif-
ten erforderlich ist.

c)	 Rechte des Mieters in Bezug auf dessen personenbezogene Daten
aa)	Auskunft
	 Der Mieter kann von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir ihn 

betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Soweit dies der Fall 
ist, hat der Mieter ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen 
Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen.

bb)	Berichtigung
	 Der Mieter hat das Recht auf Berichtigung der ihn betreffenden unrich-

tigen personenbezogenen Daten und kann gemäß Art. 16 DSGVO die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.

cc)	Löschung
	 Der Mieter hat das Recht von uns zu verlangen, dass die ihn betreffenden 

personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind ver-
pflichtet, diese unverzüglich zu löschen, insbesondere sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft:
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	 Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig;

–	 Der Mieter widerruft seine gegebene Einwilligung, auf die sich die Verar-
beitung seiner personenbezogenen Daten stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

–	 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
–	 Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die personenbezoge-

nen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung unserer 
Rechtsansprüche erforderlich sind.

dd) Einschränkung der Verarbeitung
	 Der Mieter hat das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung 

seiner personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn
–	 der Mieter die Richtigkeit der Daten bestreitet und wir daher die Richtig-

keit überprüfen;
–	 die Verarbeitung unrechtmäßig ist, der Mieter aber die Löschung ablehnt 

und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangt;
–	 wir die Daten nicht länger benötigen, der Mieter diese jedoch zur Gel-

tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen be-
nötigt;

–	 der Mieter Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner Daten eingelegt 
hat, und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber 
den Gründen des Mieters überwiegen.

ee)	Datenübertragbarkeit
	 Der Mieter hat das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Da-

ten, die er uns zu Verfügung gestellt hat, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, 
sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht 
und die Verarbeitung bei uns mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

ff)	 Widerrufsrecht
	 Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Mieters auf 

einer Einwilligung beruht, hat der Mieter das Recht diese Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen.

gg)	Kostenfreiheit und Beschwerderecht
	 Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich ko-

stenlos. Sie haben das Recht sich bei Beschwerden direkt an die für uns 
zuständige datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde zu wenden.

d)	 Verantwortliche Stelle / Kontakt
	 Kontakt bezüglich datenschutzrechtlicher Anfragen und der Geltendma-

chung von Datenschutzrechten kann mit uns aufgenommen werden unter 
Verwendung der nachfolgenden Kontaktdaten. Verantwortliche Stelle im 
Sinne der DSGVO:

	 BTL next GmbH
	 Andreas Hahn 
	 Datenkoordinator
	 Bochumer Straße 89
	 D-40472 Düsseldorf
	 Telefon: +49-211-90 449-0
	 Telefax: +49-211-90 449-555
	 E-Mail: datenschutz@btl.eu 
	 Internet: www.btl-x.de

13.	Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Verbraucherstreitbeilegung, 
Erhaltungsklausel
a)	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts (CISG). Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur inso-
weit, als nicht der gewährte Schutz zwingender Bestimmungen des Rechts 
des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
entzogen wird.

b)	 Erfüllungs- und Zahlungsort für uns und den Unternehmer ist unser Gesell-
schaftssitz.

c)	 Ist der Kunde Kaufmann, so ist der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkei-
ten aus dem Vertragsverhältnis, auch über dessen Gültigkeit, unser Gesell-
schaftssitz oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Kun-
den.

d)	 Online-Streitbeilegungsplattform und Verbraucherstreitbeilegung:
	 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 

bereit, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu finden ist. Wir neh-
men nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungs-
stelle teil.

e)	 Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden AMB oder des Vertrages 
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt.  

BTL next GmbH, Stand: 10.11.2020
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